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RS OGH 1993/1/13 9ObA248/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.01.1993

Norm

GehG §61 Abs5

VBG §45 Abs1

Rechtssatz

Gegen die Ungleichbehandlung der Vertragslehrer nach den Entlohnungsschemata I L und II L bestehen auch aus der

Sicht des verfassungsrechtlichen Gleichheitssatzes keine Bedenken; die ungleiche Behandlung bei der Honorierung

der Vertretungstätigkeit erscheint vielmehr sachlich gerechtfertigt.
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